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IG Metall

Mutiger Schritt

In einer vie lbeachte ten G rundsatzrede auf dem  G e

werkschaftstag hat der IG M etall-Vorsitzende Zw ickel 

der Bundesregierung und den M etallarbeitgebern ein 

Bündnis fü r A rbe it vorgeschlagen. Danach ist die 

IG Metall bereit, von bisherigen Dogm en abzurücken. 

Neben einer m oderaten Tarifpo litik fü r das Jahr 1997, 

bei der sich d ie  Lohnforderungen an den Preisste ige

rungen orientieren würden, b ie te t d ie G ew erkschaft 

ihre Zustim m ung zu der Einstellung von Langzeit

arbeitslosen m it un tertariflicher Bezahlung an. A ls G e

genleistung fordert sie von den A rbe itgebern die 

Schaffung von 300000  neuen A rbeitsplä tzen, den Ver

zicht auf be triebsbed ing te  Kündigungen und die Ein

stellung von 30 00 0  Langzeitarbeitslosen in den kom 

menden dre i Jahren. Von d e r B undesreg ie rung  

verlangt sie, bei der Novellierung des A rbe its fö rde

rungsgesetzes aut Kürzungen beim  Arbe its losengeld  

und bei der A rbe its losenh ilfe  zu verzichten.

Mit ihrem A ngebot, eine untertarifliche Bezahlung 

von Langzeitarbeitslosen fü r einen bestim m ten Z e it

raum zuzulassen, brich t d ie IG M etall m it dem  alten 

Grundsatz des gleichen Lohnes bei g le icher Arbeit. 

Die Entw icklung der Langzeitarbeits losigke it m it ihren 

überdurchschnittlichen Zuwächsen, aber auch der 

Erfolg der IG Chem ie, die untertarifliche E instiegs

löhne akzeptiert, hat w ahrschein lich zu diesem  U m 

denken beigetragen. Zweife l sind je doch  angebracht, 

ob dieser m utige S chritt von dem  beabsichtig ten 

Erfolg gekrönt sein w ird . Denn die A rbe itgeber werden 

sich auf en tsprechende vertrag liche Verpflichtungen 

nicht einlassen können. Insofern w ird  d ie IG M etall 

wohl nochm als über ihren Schatten springen m üssen, 

indem sie d ie un tertarifliche Bezahlung von Langzeit

arbeitslosen ohne Bedingungen zuläßt. dw

Arbeitslosenhilfe

Überwälzung auf andere Träger

Anfang N ovem ber hat das B undeskab ine tt den von 

Arbeitsm inister B lüm  vorgelegten G esetzentw urf zur 

Reform der A rbe its losenh ilfe  beschlossen. Von der 

Reform werden ab April 1996 E inspareffekte von jähr

lich 3,4 M rd. DM erw artet, insbesondere durch eine 

stärkere Konzentration der A rbe itsbeschaffungsm aß

nahmen auf Langzeitarbeitslose, durch die Senkung 

der Bem essungsgrundlage für d ie Arbe its losenh ilfe

um 5%  p.a., durch eine stärkere B erücksichtigung 

des Verm ögens der Le istungsem pfänger und durch 

die Abschaffung der originären A rbeitslosenhilfe.

Auch wenn A rbe itsm in iste r B lüm erklärt, daß es vor 

allem  darum  gehe, den Langzeitarbeitslosen ” Brük- 

ken aus der A rbe its los igkeit zu bauen” , d räng t sich 

der Verdacht auf, daß der Bund die von ihm finanzier

te  A rbe its losenh ilfe  te ilw eise auf andere Le istungsträ

ger zu überwälzen versucht: Die stärkere Konzentra

tion der ABM  auf Langzeitarbeits lose entlastet die 

A rbeitslosenhilfe, denn ABM  werden w eitgehend von 

der Bundesansta lt fü r A rbe it finanziert. Sozialh ilfe und 

W ohngeld -  von G em einden und Ländern getragen -  

füllen die Lücke, w o  die Arbe its losenh ilfe  durch Kür

zungen unter das Existenzm inim um  sinkt.

Die Länder und G em einden werden aber m it diesen 

M aßnahm en leben können. Die ursprünglich vorgese

hene zeitliche Begrenzung der A rbe its losenh ilfe  auf 

zwei oder drei Jahre und die anschließende Entlas

sung der Langzeitarbeitslosen in d ie Sozialh ilfe hätte 

sie w e itaus stärker belastet. Vor weiteren Versuchen, 

aus haushaltstechnischen G ründen Langzeitarbeits

lose in die Sozialh ilfe abzudrängen, muß dennoch ge

w arnt werden, denn Sozialh ilfe ist fü r Notlagen in Ein

zelfällen vorgesehen und n icht fü r ein M assenphäno

men, als das man Langzeitarbeits losigke it angesichts 

der m ittlerw e ile knapp 1 Mill. M enschen, die A rbe its 

losenhilfe beziehen, ansehen muß. er

Gentechnologie

Kennzeichnungspflicht abgelehnt

N a c h  jahrelangen Verhandlungen hat d ie M ehrheit im 

EU -M in isterra t -  gegen die S tim m en Deutschlands, 

Dänemarks, Ö sterre ichs und Schw edens -  eine gene

relle Kennze ichnungspflicht gentechnisch veränderter 

Le be nsm itte l abge leh n t und fü r den R ich tlin ie n 

vorsch lag  d e r E uropä ischen K om m iss ion  vo tie rt. 

Diese R ichtlin ie sieht vor, daß eine besondere Kenn

zeichnung von N ahrungsm itte ln nur dann erforderlich 

ist, wenn sich ein „neuartiges Lebensm itte l“ in „s ign i

f ik a n te r W eise von  b e s tehe nd en  g le ich w e rtig e n  

Lebensm itte ln oder Lebensm itte lzu ta ten untersche i

d e t“ . W ährend die Europäische Kom m ission argu

m entierte, daß nur d ie U nterschiede zw ischen den 

Produkten für den Verbraucher wesentlich seien, m o

nierte die Bundesregierung die Unspezifiz ierthe it des 

Begriffes „s ign ifikan t“ und forderte  deshalb eine um 

fassende Kennzeichnung auch so lcher Lebensm itte l,
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bei deren Herstellung gentechnische Verfahren einge

setzt werden.

Z w ar ist das In form ationsbedürfn is der Verbraucher 

über den Einsatz von G entechno logie  -  zum indest in 

D eutschland -  offensichtlich ; es ist jedoch nur schw er 

nachzuvollziehen, w eshalb der Einsatz eines ge n tech

nischen Verfahrens, das staatlicherse its genehm ig t 

ist, staa tlicherse its w ieder dadurch d iskrim in iert w e r

den soll, daß die entstehenden Produkte einer beson

deren Kennze ichnungspflicht unterliegen. Liegen Be

denken in S icherhe its- oder G esundheitsfragen oder 

auch in e th ischer H insicht vor, so wäre es konse

quent, das entsprechende Verfahren zu untersagen. 

Ganz anders Ist hingegen eine m arktliche D iskrim i

nierung gentechn ischer Verfahren zu beurteilen. Hier 

s teh t es den Produzenten frei, sich einen W ettbe

w erbsvo rte il zu verschaffen, indem  sie m it einer 

K ennze ichnung da rau f h inw e isen , daß bei ihren 

Produkten keine G entechnik e ingesetzt wurde. kb

Klimaveränderungen

Klassischer Fall

D e r W issenschaftliche Beirat der Bundesregierung zu 

globalen Um w eltveränderungen hat sein drittes  Jah 

resgutachten vorgelegt. W enn die M enschheit so 

„w e ite rw irtscha fte “ , würden -  so w arn t der Beirat -  in 

etw a 25 Jahren K lim averänderungen eintreten, die 

das erträg liche Maß überschreiten. Wenn es jedoch 

gelänge, nach einer Übergangszeit von fün f Jahren 

die globalen COs-Em issionen jährlich um ein Prozent 

zu verm indern, ließe sich das Klima dauerhaft in e i

nem neuen G le ichgew icht stabilisieren. Der Beirat 

rich te t an die Bundesregierung die Aufforderung, Lö

sungen anzubieten und auch durchzusetzen.

Spätestens seit dem  W eltklim agipfe l in Rio ist a ll

seits bekannt, w ie dringend notw endig Maßnahmen 

zur Reduzierung der C02-Em issionen sind. W irksam e 

Instrum ente, die gerade wegen ihrer W irksam keit 

auch m it hohen Kosten für die Verursacher und /oder 

die G esellschaft verbunden sind, wurden zw ar viel 

d iskutiert, ließen sich jedoch bislang nicht in die 

Praxis um setzen. Der G rund hierfür liegt vo r allem da 

rin, daß die Schadensverursachung und die Schäden 

nicht nur räum lich, sondern auch zeitlich w e it ausein

anderliegen. Zudem  sind die Schäden b isher noch 

n icht gravierend spürbar.

Hier handelt es sich um den klassischen Fall, der 

ein s taa tliches Eingreifen erfordert, weil die einzelnen

Em ittenten keine Anreize haben, die C02-Emissionen 

zu reduzieren. Die E ntscheidungsträger haben jedoch 

w eder w ah lpo litische Perspektiven, d ie 25 Jahre oder 

m ehr um fassen, noch bestehen fü r sie Anreize, ein

heitlich w e ltw e it zu handeln. Der nach Aussagen des 

Beirates be fürchtete , „heute noch n icht vorstellbare 

K ra ftak t“ zur Rettung des K lim asystem s, der nötig 

w ird, wenn keine M aßnahm en eingele ite t werden, 

w ird im m er w ahrschein licher cw

UNO

Dringender Reformbedarf

V o r  w enigen W ochen beging die UNO ihren 50. Ge

burtstag. O bw ohl etw a 150 S taa ts- und Regierungs

chefs desha lb  nach New York gereist waren, trübte 

d ie gegenw ärtige M isere der Institu tion die Feierlich

keiten. Viele der e inst ehrw ürd igen G ründungsvisio

nen sind in der w echselvollen G esch ichte  der UNO 

am Eigeninteresse einzelner Nationalstaaten geschei

tert. Unter den um strittenen M issionen In Som alia und 

Bosnien sow ie der Tatenlosigkeit beim  Völkerm ord in 

Ruanda hat der Ruf der überforderten W eltorganisa

tion erheblich gelitten. D arüber hinaus d roht der UNO 

info lge der hohen Kosten ihres Engagem ents im Rah

men der zu am bitiösen „B lauhe lm “ -E insätze sow ie er

heblicher Zah lungsrückstände bedeutender M itglie

der in ihrem Jub iläum sjahr die Zahlungsunfähigkeit. 

Vor allem die USA knüpfen die Begleichung ihrer 

erheblichen R ückstände an erkennbare Fortschritte 

der Verw altungsreform en sow ie  eine M odifikation des 

Berechnungsm odus zur Finanzierung der UNO. Nach

dem  sich das po litische W eltgefüge seit G ründung der 

UNO be trächtlich  verändert hat, sind diese Reformen 

auch dringend erforderlich.

Bei aller K ritik darf jedoch n icht übersehen werden, 

daß die UNO viele A ufgaben w ahrn im m t, die ohne ei

ne so lche O rganisation w ahrschein lich unerledig t blei

ben würden. Wer sonst w ürde sich eines solchen 

Bündels kom plexer und undankbarer Herausforde

rungen annehm en und könnte sich dabei auf solch 

w eitverbre ite te  Akzeptanz stützen? Z unächst ist je

doch ein so lider Finanzrahm en der UNO eine notwen

dige Voraussetzung fü r die G laubw ürdigkeit ihrer Poli

tik  und die e ffektive Erfüllung ihrer Aufgaben. Darüber 

h inaus sind ihre A u fg a b e n sc h w e rp u n k te  klar zu 

umreißen. A ls g loba les Forum sollte  d ie UNO der prä

ventiven Konflik tverm eidung w ieder einen höheren 

S te lle n w e rt zuw eisen als friedenserzw ingenden  

M aßnahmen. bs
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